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A. Einführung und methodische Vorüberlegungen

I. Hinführung zum Thema der Untersuchung

Bezahlbares Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit – kaum eine politische
Partei und kaum ein Leitmedium verzichtet inzwischen auf diese Formel, wenn es
um Mietpreise in Deutschland geht1. Die Betitelung des Themas macht auf denk-
bar plakative Weise deutlich, dass dahinter ein komplexer, die ganze Gesellschaft
durchziehender Konflikt steht2. Das Gerechtigkeitsproblem im Mietpreisrecht
lässt sich hiernach nicht als bilateraler Interessenstreit zweier Vertragsparteien,
sondern nur als mehrdimensionales, gesamtgesellschaftliches Problem begreifen.
Über das einzelne Verhältnis von Mieter und Vermieter greift dieser Konflikt
hinaus, wenn beide gemeinsam Zahlungsschwächere aus Quartieren heraushal-
ten, wenn die gesellschaftliche Durchlässigkeit mit der Verfestigung von sozio-
ökonomisch homogenen Vierteln infrage gestellt wird und wenn Ältere zur Ver-
meidung überhöhter Quadratmeterpreise gezwungen sind, weiterhin übergroße
Wohnungen zu mieten.

Zu bezweifeln ist, dass die Lösung dieser „sozialen Frage“ im Recht der
Schuldverhältnisse gefunden werden kann. Zwar gehen etwa auch das Arbeits-
oder Verbraucherrecht als zivilrechtliche Materien von der strukturellen Unter-
legenheit einer Vertragspartei aus, die durch besondere gesetzliche Regelungen
ausgeglichen werden soll. Ein Blick in die Gesetzesbegründungen jüngerer Miet-
rechtsreformen macht aber deutlich, dass die dort verfolgten Ziele sich nicht auf
eine ausgleichende Einwirkung auf das einzelne Vertragsverhältnis beschränken,

1 Siehe aus der Politik nur die Äußerungen von Katarina Barley in der Neuen Osnabrücker
Zeitung,www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/1526908/regierung-steigende-mieten-s
ind-soziale-frage-schlechthin (zuletzt abgerufen am 14.4.2024), sowie von Horst Seehofer in
der Rede zum Haushaltsgesetz 2019 vor dem Deutschen Bundestag am 13. September 2018, w
ww.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/rede-des-bundesministers-des-innern-fuer-
bau-und-heimat-horst-seehofer--1525866 (zuletzt abgerufen am 14.4.2024); aus der medialen
Berichterstattung nur Löhr, Die Wucht der Wohnkosten, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung
vom 8.7.2022, www.faz.net/aktuell/wirtschaft/teure-energie-wohnen-wird-zu-einer-sozialen-
frage-18157041.html (zuletzt abgerufen am 14.4.2024); aus der Rechtswissenschaft siehe
Artz, Viel zu diskret, in: Süddeutsche Zeitung vom 16. September 2018, www.sueddeutsche.d
e/politik/aussenansicht-viel-zu-diskret-1.4131831 (zuletzt abgerufen am 14.4.2024).

2 Das Mietrecht wird zuweilen als „Lieblingsgegenstand des daseinsvorsorgenden Wohl-
fahrtsstaates“ bezeichnet, siehe Hattenhauer, Europäische Rechtsgeschichte, 2004, Rn. 2123.
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um die Voraussetzungen für das gleichberechtigte Gegenübertreten der Parteien
im Rechtsverkehr zu schaffen. Vielmehr ist die Rede von dem Erhalt bestimmter
Quartiere3 und der Interessenabwägung mit Belangen des Klimaschutzes (§ 555d
II 1 BGB) als Aufgabe des Mietrechts4. Der Normgeber legt den Vertragsparteien
also nicht nur relationale Beschränkungen auf, sondern scheint sich zugunsten
externer, insbesondere umwelt- und städtebaulicher Belange ganz von dem ein-
zelnen Schuldverhältnis zu lösen.

Dem Vorhaben liegt daher die Frage zugrunde, ob eine zivilrechtliche Kodi-
fikation es leisten kann und leisten muss, einen als solchen ausgemachten gesamt-
gesellschaftlichen Konflikt zu lösen. Das Dissertationsvorhaben möchte den Fo-
kus weg von einzelnen Reformvorhaben und hin zu dem übergeordneten Pro-
blem richten, ob der rechtswissenschaftliche Diskurs über die „gerechte Miete“5

noch kohärent ist mit der Materie, in der er seinen Niederschlag finden soll.
„Nun kann man das BGB und sein Mietvertragsrecht kaum dafür kritisieren,

dass es von der Gesamtverantwortung für Wohnraumversorgung oder Vorent-
haltung einer Infrastruktur namens Wohnungswesen nichts weiß. Die Perspek-
tive des BGB ist die ,Froschperspektive‘“6. In der von Peter Weber gewählten
Bezeichnung „Froschperspektive“ findet der konzeptionelle Ausgangspunkt des
Mietrechts von 1900 Anklang, die Bestimmung der Miethöhe als Problem der
Verantwortungstragung zwischen einzelnen Privatrechtssubjekten zu sehen. Ent-
sprechend dem Leitbild der Privatautonomie wurde dort weder nach der Art des
Mietgegenstandes differenziert, noch waren die Vertragsparteien in der Höhe der
vereinbarten Miete beschränkt. Das gesellschaftliche und wirtschaftliche Span-
nungspotenzial der Wohnraummiete äußerte sich jedoch ab 1914 in einer Vielzahl
gesetzgeberischer Eingriffe in die Vertragsfreiheit (siehe hierzu B.)7. Nachdem
sich die Vorschriften der Wohnungszwangswirtschaft zunächst als öffentlich-
rechtliche Regelungen außerhalb des Bürgerlichen Gesetzbuchs wiederfanden,
wurden mietpreisregulierende Normen beginnend mit dem Abbaugesetz 1960
und endend mit dem Mietrechtsreformgesetz vollständig zivilrechtlich geregelt
und kodifiziert (siehe hierzu C.)8. Wird eine Materie nach Jahrzehnten der son-

3 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Dämpfung des Mietan-
stiegs auf angespannten Wohnungsmärkten und zur Stärkung des Bestellerprinzips bei der
Wohnungsvermittlung (Mietrechtsnovellierungsgesetz – MietNovG) vom 6.10.2014, BT-
Drucks. 447/14, S. 1.

4 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes über die energetische Mo-
dernisierung von vermietetem Wohnraum und über die vereinfachte Durchsetzung von Räu-
mungstiteln (Mietrechtsänderungsgesetz – MietRÄndG) vom 25.5.2012, BT-Drucks. 313/12,
S. 13 ff.

5 Gsell, NZM 2017, 305 (305).
6 Weber, JZ 2018, 1022 (1023).
7 Siehe hierzu außerdem Hügemann, Geschichte des öffentlichen und privaten Mietpreis-

rechts vom Ersten Weltkrieg bis zum Gesetz zur Regelung der Miethöhe von 1974, 1996,
S. 128 ff.

8 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neugliederung, Verein-
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derrechtlichen Überlagerung wieder in einem Zivilgesetzbuch zusammengeführt,
ist kritisch zu untersuchen, ob die systematische Stellung der Regelungen noch zu
ihrem Inhalt passt. Die Wohnraummiete könnte sich unter dem Leitbild des
„sozialen Mietrechts im Bürgerlichen Gesetzbuch“ zu einer Materie entwickelt
haben, die einen mehrere Rechtsgebiete berührenden gesellschaftlichen Konflikt
in der Form des Zivilrechts zu fassen versucht. Damit ist die Forschungsfrage der
Dissertation umrissen: Ist das Mietpreisrecht heute als Querschnittsmaterie zu
begreifen, die im bürgerlichen Recht – zumindest in Teilen – falsch verortet ist?

Als paradigmatisch für das Bestehen einer gewissen Unwucht im Mietpreis-
recht kann aus jüngerer Zeit die Diskussion um die Verfassungsmäßigkeit des –
mittlerweile vor dem Bundesverfassungsgericht gescheiterten9 – „Mietende-
ckels“10 angesehen werden. In der Gesetzesbegründung des Berliner Senats zu
den in § 5 MietenWoG Bln geregelten Mietabsenkungen hieß es zunächst: „Bei
der Kappung handelt es sich um einen privatrechtsgestaltenden Verwaltungsakt,
der die im Einzelfall zulässige Miethöhe selbst bestimmt und nicht lediglich fest-
stellt, welche Miethöhe nach dem Gesetz zulässig ist.“11 Der Berliner Landesge-
setzgeber setzte also dezidiert Mietverwaltungsrecht. Die zahlreichen, ganz über-
wiegend öffentlich-rechtlichen Gutachten zum „Mietendeckel“ beschäftigen sich
bei der Kompetenzabgrenzung von öffentlich-rechtlichem und bürgerlich-recht-
lichem Mietrecht unter anderem mit dem Regelungszweck der Normen12. Dabei
fällt auf, wie beliebig mitunter die Abgrenzung der Berliner Regelungen zum
Normenbestand des Bürgerlichen Gesetzbuchs, insbesondere der „Mietpreis-
bremse“ wirkt – eine klare Differenzierung der Materien scheint in ihrer derzei-
tigen Form nicht möglich13. Wenig aufschlussreich ist dahingehend auch die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts zum „Mietendeckel“. Dort heißt es
schlicht, das bürgerliche Recht könne sich anstelle des Interessenausgleichs im
Vertragsverhältnis auf die „soziale […] Regulierung wirtschaftlicher Vorgänge“
konzentrieren14. Die Qualifikation der Berliner Neuregelungen als Privatrecht

fachung und Reform des Mietrechts (Mietrechtsreformgesetz – MietRRefG) vom 9.11.2000,
BT-Drucks. 14/4553, S. 35.

9 Siehe hierzu BVerfG, Beschl. v. 25.03.2021, 2 BvF 1/20 – 2 BvL 4/20 – 2 BvL 5/20.
10 Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin (MietenWoG Bln) vom

11.2.2020, Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 2020, S. 50 ff.
11 Siehe den Gesetzentwurf des Berliner Senats, Entwurf des Gesetzes zur Neuregelung

gesetzlicher Vorschriften zur Mietenbegrenzung, Drucks. 18/2347 v. 28.11.2019, S. 29. Später
im Gesetzgebungsprozess wurde die Norm abgeändert und bildete dann nicht mehr die
Grundlage für einen privatrechtsgestaltenden Verwaltungsakt, siehe § 5 Abs. 2 MietenWoG
Bln in der beschlossenen Fassung.

12 Siehe nur Mayer/Artz, Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Aspekte eines „Mie-
tendeckels“ für das Land Berlin, 2019, S. 24 ff.; Fischer-Lescano/Gutmann, KJ 53 (2020), 3
(4 ff.); Putzer, NVwZ 2019, 283 (284 f.).

13 Besonders anschaulich Papier, Landeskompetenz zur Einführung eines sogenannten
Mietendeckels?, 2019, S. 7, der ohne nähere Konkretisierung von einem „völlig abweichenden
Konzept“ der Berliner Regelungen spricht, da diese „sehr viel rigoroser“ wirkten.

14 BVerfG, Beschl. v. 25.03.2021, 2 BvF 1/20 – 2 BvL 4/20 – 2 BvL 5/20, Rn. 177.
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entfalle nicht deshalb, weil im Zentrum der Normen „nicht die Herstellung der
Parität im individuellen Vertragsverhältnis zwischen dem Vermieter und dem
Mieter stehe, sondern zur Realisierung von Gemeinwohlbelangen auf den Miet-
wohnungsmarkt Berlin als Ganzes eingewirkt werden solle.“15

Es drängt sich daher die Frage auf, inwieweit bereits die vorhandenen zivil-
rechtlichen Normen soziale, wirtschaftliche und politische Konflikte zu verar-
beiten versuchen, die weit über das einzelne Vertragsverhältnis hinausgehen. Die-
ses Problem ist in der Rechtswissenschaft bislang, wenn überhaupt, nur ange-
deutet worden (siehe A.III.)16.

Die Untersuchung zielt nicht darauf ab, ähnlich den Gutachten zum „Mieten-
deckel“ erneut die Rechtsnatur mietpreisrechtlicher Vorschriften zu ermitteln
und daraus bestimmte wohnungspolitische Forderungen abzuleiten. Erkenntnis-
interesse der Arbeit soll vielmehr eine weitergehende Analyse der Regelungsziele
gesetzgeberischer Eingriffe in die Mietpreisbildung sein, um über die Engführung
des Zweckbegriffs Erkenntnisse über die Diskursentwicklung insgesamt zu er-
halten. Bei der Miete handelt es sich – entsprechend dem Topos der „sozialen
Frage unserer Zeit“ – gerade deshalb um ein politisch besonders umkämpftes
Themenfeld, weil Wohnraum als Ressource nicht reproduzierbar17 und für den
Vermieter einerseits mit hohen Investitionskosten verbunden ist, für den Mieter
auf der anderen Seite den privaten Lebensmittelpunkt darstellt18. Diese Gemen-
gelage hat nicht nur eine volkswirtschaftliche Dimension, sondern führt auch
dazu, dass juristische Reformen sich besonders tiefgreifend auswirken können19.
Ein auf Einzelmaßnahmen fokussierter, von Kurzlebigkeit geprägter rechtlicher
Diskurs droht sich rasch von den normativen und tatsächlichen Grundbedin-
gungen der Frage bezahlbaren Wohnens zu entfernen. Im Wohnraummietrecht
ist deshalb eine grundsätzlichere Untersuchung gesetzgeberischer Zielsetzungen
ertragreich, die einen längeren Betrachtungszeitraum einschließt und sowohl zi-
vil- als auch verfassungsrechtliche Aspekte beleuchtet.

Welche Erkenntnisse sind von einer solchen Untersuchung der Zwecke im
Mietpreisrecht konkret zu erwarten?

Ein Blick in ältere Gesetzesmaterialien verdeutlicht, dass juristische Reformen
auf dem Gebiet nicht nur von politischen Grabenkämpfen geprägt sind, sondern
oft auch auf rechtlich vagen Prognosen und Grundannahmen fußen. Bei dem
„Sozialen“ im bürgerlich-rechtlichen Mietrecht handelt es sich um einen un-
scharfen, wandelbaren Begriff20. Was hinter der Formel der „Planungs- und In-

15 BVerfG, Beschl. v. 25.03.2021, 2 BvF 1/20 – 2 BvL 4/20 – 2 BvL 5/20, Rn. 173.
16 Weber, JZ 2018, 1022 (1026); Lörler, NJ 2012, 325 (327).
17 Gsell, NZM 2017, 305 (306), aufgegriffen von BVerfG, Beschluss vom 18.7.2019 – 1 BvL

1/18, 1 BvR 1595/18, 1 BvL 4/18, Rn. 71.
18 BVerfGE 37, 132 (141); 38, 348 (370 f.); 89, 1 (6).
19 Zur konstitutiven Rolle des Rechts für die Entstehung und Ausrichtung von Märkten

siehe Eller, Privatrecht in der Wohnungskrise, in: Croon-Gestefeld u.a. (Hrsg.), Das Private
im Privatrecht, 2022, S. 95 f.

20 Im Ausgangspunkt ist damit ein Preis- und Bestandsschutz zugunsten des Mieters ge-
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vestitionssicherheit“21 auf Vermieterseite steht, bleibt ebenso unklar wie die Rolle
demografischer und umweltpolitischer Aspekte im Mietpreisrecht22. Das Ziel des
Ausgleichs von Eigentumsfreiheit und Sozialbindung hat in der rechtlichen Ent-
wicklung zunächst durch den Schutz beider Vertragsparteien durch Art. 14 GG23

und in jüngerer Zeit durch den Einfluss städtebaulicher Faktoren in die verfas-
sungsrechtliche Abwägung an Komplexität gewonnen24.

Eine grundlegende Analyse der Ziele staatlicher Mietpreisregulation ermög-
licht eine Entzerrung und Systematisierung der vorgebrachten Argumente. Mit
der Analyse rechtsdogmatischer und rechtstatsächlicher Bedeutungsgehalte sol-
cher Zwecke möchte das Dissertationsvorhaben zu einer Rationalisierung des
mietrechtlichen Diskurses beitragen.

II. Vorüberlegungen zu Forschungsgegenstand und Methode

1. Zur Untersuchung von Gesetzeszwecken

Ausgangspunkt der Untersuchung ist der Begriff der Gesetzeszwecke, dem als
juristischer Kategorie eine gewisse Vagheit innewohnt25. Mit der Festlegung von
Normzielen stellt der Gesetzgeber die Weichen für die Regelungen, durch die sie
konkretisiert werden26. Als genuin politische Entscheidung unterliegt diese De-
finition von Regelungszwecken nur in Ausnahmefällen einer verfassungsgericht-

meint, siehe den Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Zweiten Gesetzes über
den Kündigungsschutz für Mietverhältnisse über Wohnraum (Zweites WRKSchG – II.
WKSchG) vom 19.4.1974, BT-Drucks. 7/2011, S. 7; zum begrifflichen Problem Lammel, in:
FS Blank, S. 713.

21 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes über die energetische Mo-
dernisierung von vermietetem Wohnraum und über die vereinfachte Durchsetzung von Räu-
mungstiteln (Mietrechtsänderungsgesetz – MietRÄndG) vom 25.5.2012, BT-Drucks. 313/12,
S. 26.

22 Sinnbildlich die Äußerung der damaligen Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger, Erste Beratung des Bundestages zum Entwurf eines Gesetzes über die ener-
getische Modernisierung von vermietetem Wohnraum und über die vereinfachte Durchset-
zung von Räumungstiteln (Mietrechtsänderungsgesetz – MietRÄndG), 195. Sitzung vom
27.9.2012, PlenProt 17/195, S. 23336 D: „Angesichts der großen Herausforderung der Ener-
giewende, der wir uns gegenübersehen, bedeutet dieser Gesetzentwurf eine wirklich ausge-
wogene Anpassung von Leistung und Gegenleistung im Mietverhältnis.“

23 BVerfGE 89, 1.
24 BVerfG, Beschl. vom 18.7.2019 – 1 BvL 1/18, 1 BvR 1595/18, 1 BvL 4/18, Rn. 69 ff.
25 Schober, Der Zweck im Verwaltungsrecht, 2007, S. 3 ff.
26 Meßerschmidt, Gesetzgebungsermessen, 2000, S. 881: „Wie bei jedem rationalen Han-

deln steht am Beginn der Gesetzgebung bei idealtypischer Betrachtung der Gedanke an den
Zweck, den man damit verfolgt.“
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lichen Kontrolle27. Zudem geben Ziele immer Absichten wieder, sind also durch
ein hohes Maß an Subjektivität gekennzeichnet28.

Diese Unschärfe des Zweckbegriffs und das weite Gesetzgebungsermessen
sind nicht als Hindernis der Untersuchung zu sehen, machen aber einige me-
thodische Vorüberlegungen erforderlich. Erkenntnisinteresse der Arbeit soll es
nicht sein, zulässigerweise gesetzte Zwecke als richtig oder falsch zu bewerten.
Die Analyse von Normzielen soll vielmehr einen spezifischen Blickwinkel auf das
gesetzte Recht selbst ermöglichen. Wenn am Anfang der Gesetzgebung der Ge-
danke an den Zweck steht, dann kann seine Untersuchung über die hinter dem
Wortlaut einer Norm stehenden Vorstellungen und Interessenkonflikte Auf-
schluss geben.

Mit den in der Ausarbeitung synonym verwendeten Begriffen „Ziel“,
„Zweck“, „Motiv“ oder „Intention“ sind nicht die juristischen Konsequenzen
einer Regelung gemeint, sondern vielmehr die beabsichtigten Veränderungen in
der realen Welt29. Zu ermitteln ist die gesetzgeberische Erwartungshaltung, die
vor allem in Gesetzesmaterialien zum Ausdruck kommt und als externe (rechts-
politische) Zweckzuweisung strikt zu trennen ist von dem Norminhalt30. Der
gesetzte Zweck einer Regelung steuert als Rechtmäßigkeitsdeterminante die
Grundrechtsbindung der Legislative31. Strikt zu trennen sind die untersuchten
Gesetzesziele deshalb nicht nur von dem Norminhalt, sondern auch von solchen
politischen Kalkülen und normübergreifenden gesetzgeberischen Handlungs-
maximen, die in keinem Zusammenhang zum konkreten Sachverhalt stehen (z.B.
„Gleichbehandlung“ als abstrakter Wert)32.

2. Rechtstatsachenforschung als Hilfsmittel

Gegenstand von Normzielen sind wie beschrieben die Folgen, die durch die Re-
gelung in der gesellschaftlichen Wirklichkeit eintreten sollen. Auf einer weiteren
Ebene lassen sich daher Zwecke als beabsichtigte Wirkungen abgleichen mit den
sozialen, politischen, wirtschaftlichen Tatsachen, die zur Grundlage der jeweili-
gen Rechtsnorm gemacht werden33. Eine solche empirische Betrachtung, die be-
grifflich unter das Feld der Rechtstatsachenforschung gefasst wird34, ist vor allem

27 BVerfGE 30, 250 (263).
28 Haverkate, Rechtsfragen des Leistungsstaats, 1983, S. 120 Fn. 17.
29 So auch das Verständnis von Hecker, Marktoptimierende Wirtschaftsaufsicht, 2007,

S. 29; ebenso Frieling, Gesetzesmaterialien und Wille des Gesetzgebers, 2017, S. 108 f.; einen
ähnlichen Ansatz verfolgt außerdem Hellgardt, Regulierung und Privatrecht, 2016.

30 Hecker, Marktoptimierende Wirtschaftsaufsicht, 2007, S. 29 f.
31 Hecker, Marktoptimierende Wirtschaftsaufsicht, 2007, S. 30.
32 Hecker, Marktoptimierende Wirtschaftsaufsicht, 2007, S. 29.
33 Nußbaum, Die Rechtstatsachenforschung (1914), in: Rehbinder (Hrsg.), Die Rechtstat-

sachenforschung, 1968, S. 21 f.
34 Nur terminologisch verschieden wird dieser Ansatz im öffentlichen Recht unter den

Begriff der Verwaltungswissenschaften gefasst, siehe Raiser, Grundlagen der Rechtssozio-
logie, 2013, S. 15.
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in gesellschaftspolitisch besonders kontroversen Regelungsfeldern ertragreich35.
Bei der Regulation von Mietpreisen wird mit juristischen Mitteln auf den Woh-
nungsmarkt als wirtschaftlichen Sachverhalt eingewirkt. Die Tatsachendarstel-
lung, die der Gesetzgeber selbst einer Norm zugrunde legt, ist notwendigerweise
politisch gefärbt und tendiert damit zur Einseitigkeit – die Aufgabe der vorge-
stellten Methode kann daher darin gesehen werden, diese Tatsachengrundlage
kritisch zu überprüfen.

Die Untersuchung bedient sich des Ansatzes in erster Linie als Hilfsmittel, um
Ergebnisse der Diskursanalyse mit Erkenntnissen aus – vorhandenen – empiri-
schen Daten abzugleichen36 und auf diese Weise den rechtstatsächlichen Bedeu-
tungsgehalt von Normzwecken zu ermitteln.

3. Zur Arbeit mit Gesetzesmaterialien

Ausgangspunkt der Quellenanalyse sind die Gesetzesmaterialien zu mietpreis-
rechtlichen Reformen. In erster Linie soll der Diskurs in der Bundesrepublik,
beginnend mit dem Ersten Wohnungsbaugesetz 1950 untersucht werden. Auf-
grund der Fortgeltung einzelner Normen und zur besseren Kontextualisierung
werden punktuell auch ältere Normen der Wohnungszwangswirtschaft in die
Analyse einbezogen.

Geht es um die Funktion von Gesetzesmaterialien als Rechtsquellen, steht
häufig das Problem ihrer Verbindlichkeit für die Normauslegung und die Zurech-
nung bestimmter Willensäußerungen zum Kollektiv „Gesetzgeber“ im Vorder-
grund. Obgleich der diskursgeschichtliche Ansatz gerade nicht auf die Ermitt-
lung verbindlicher Auslegungsergebnisse abzielt (s.u. 4.), sind an dieser Stelle die
methodischen Erwartungen an die Untersuchung der Gesetzesmaterialien zu
konkretisieren. Zunächst geht die Untersuchung davon aus, dass die Materialien
generell geeignet sind, Rückschlüsse auf den gesetzgeberischen Willen zu zie-
hen37. Um Verzerrungen des Diskurses vorzubeugen, sind Äußerungen im Recht-
setzungsprozess nach ihrer Relevanz abzustufen. So ist danach zu differenzieren,
mit welcher Konsistenz eine bestimmte Position im Gesetzgebungsverfahren ver-
treten wird und wie repräsentativ sie für das gesamte Parlament ist, ferner in
welchem Verfahrensschritt die Äußerung getätigt wurde und ob das jeweils un-
tersuchte Material dem Parlament offen vorlag38. Einem Gesetzesentwurf, den
das Parlament an die Ausschüsse überweist, muss demnach eine andere Bedeu-
tung für die Analyse zugewiesen werden als dem zugespitzten Beitrag eines ein-
zelnen Abgeordneten in der Bundestagsdebatte.

35 Raiser, Grundlagen der Rechtssoziologie, 2013, S. 17.
36 Nußbaum, Die Rechtstatsachenforschung (1914), in: Rehbinder (Hrsg.), Die Rechtstat-

sachenforschung, 1968, S. 20 ff.
37 Wischmeyer, Zwecke im Recht des Verfassungsstaates, 2015, S. 390.
38 Wischmeyer, JZ 2015, 957 (964 f.).
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4. Diskursgeschichtlicher Zugang

Der politischen Natur des Untersuchungsgegenstandes wird weiter durch die
Methode der Diskursgeschichte Rechnung getragen39. In der hier angewendeten
Form geht der Ansatz40 davon aus, dass in Diskursen soziale Wirklichkeit durch
die Verwendung bestimmter Begriffe, Formationen und Argumentationsmuster
konstituiert wird41. Auch Recht als historischer Diskurs lässt sich auf diese Weise
systematisch untersuchen. Die Methode dient der Herausarbeitung bestimmter,
diskursprägender Argumentationstopoi und berücksichtigt dabei, dass der
Rechtsetzungsprozess von politischen Kontroversen und Kompromissen ge-
prägt ist. Juristische Diskurse sind deshalb nicht auf ihre logische Stringenz zu
untersuchen, sondern vielmehr als dynamischer Prozess zu begreifen, in dem
bestimmten Aussagen über Recht im Zeitpunkt der Auseinandersetzung ein spe-
zifischer Bedeutungsgehalt beigemessen wird. Die Methode zielt nicht darauf ab,
„eigentliche“, hinter den Dingen liegende Inhalte zutage zu fördern42. Der Ansatz
ermöglicht aber, über den manifesten Inhalt einzelner Texte hinaus zu untersu-
chen, welche Argumentationsmuster und Narrative für die juristische Auseinan-
dersetzung von Bedeutung sind und welche umgekehrt gerade keinen Eingang in
den Diskurs finden43.

III. Stand der Forschung

Das Dissertationsvorhaben möchte einen neuen Blickwinkel auf den Diskurs
über die „gerechte Miete“44 ermöglichen und dabei aus drei Perspektiven eine
Forschungslücke schließen:

In der rechtsgeschichtlichen Literatur ist ein starker Fokus auf das Mietrecht
in der Zeit der Wohnungszwangswirtschaft zwischen 1914 und 1960 festzustel-
len45. Häufig implizieren die vorhandenen Untersuchungen, dass sich mit dem

39 Einleitend zur Methode und zum Diskursbegriff Eder, Historische Diskurse und ihre
Analyse, in: ders. (Hrsg.), Historische Diskursanalysen, 2006, S. 9 ff.

40 Nicht gemeint ist mit dem hier verfolgten Ansatz der spezifisch machtkritische Zugang
Michel Foucaults, siehe hierzu Baer, Rechtssoziologie, 2023, S. 165 ff. Siehe zur Methode der
Diskursanalyse außerdem die Untersuchung von Westphal, Deutungshoheit über Texte,
2019, insbes. S. 118 ff.

41 Busse, Begriffsgeschichte oder Diskursgeschichte?, in: Dutt (Hrsg.), Herausforderungen
der Begriffsgeschichte, 2003, S. 23 ff.

42 Landwehr, Diskurs und Diskursgeschichte, www.docupedia.de/zg/Landwehr diskursge
schichte v2 de 2018 (zuletzt abgerufen am 14.4.2024).

43 Man denke im Mietpreisrecht etwa an die sprachlichen Bilder, die von der Vertrags-
partei des Vermieters gezeichnet werden („Schutz der kleinen Privatvermieter“ einerseits,
„Immobilienhaie“ andererseits).

44 Gsell, NZM 2017, 305.
45 Siehe aus der monographischen Literatur Beil, Historische Entwicklungslinien des
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Abbau der zwangswirtschaftlichen Bindungen das heutige „soziale Mietrecht“
im BGB herausgebildet hat und die historische Entwicklung damit vorerst abge-
schlossen ist46. Seltener findet sich zudem eine Verknüpfung mietrechtlicher Pro-
zesse in den ersten Jahren der Bundesrepublik mit den wohnungspolitischen Ent-
wicklungen bis heute47.

Zivilrechtliche Fragen des Miethöherechts sind entsprechend der praktischen
und politischen Relevanz des Themas breit erforscht48. Eine vertiefte Auseinan-
dersetzung mit rechtsgebietsübergreifenden Elementen im Mietpreisrecht fehlt
bislang jedoch weitgehend. Während sich die Zivilrechtswissenschaft in der Zeit
der Wohnungszwangswirtschaft unausweichlich mit öffentlich-rechtlichen Fra-
gen auseinandersetzen musste, gilt mit der Reform 2001 die Schaffung eines
„sozialen Mietrechts im BGB“ als abgeschlossen49. Kritik an den Regelungen
zum zulässigen Mietzins beschränkt sich heute daher ganz überwiegend auf zi-
vilrechtsdogmatische Einzelaspekte50. Auch die Diskussion um den „Mietende-
ckel“ hat sich im Ergebnis auf die Abgrenzung der Berliner Regelungen zum

Wohnraummietrechts, 2021; Hügemann, Die Geschichte des öffentlichen und privaten Miet-
preisrechts vom Ersten Weltkrieg bis zum Gesetz zur Regelung der Miethöhe von 1974, 1996;
Lutz, Der Mieterschutz der Nachkriegszeit, 1998. Die Monographie von Molinari schließt
explizit die gesamte Entwicklung in der Bundesrepublik mit ein, widmet der Entwicklung seit
den 1960er Jahren aber gerade einmal 19 Seiten und beschränkt sich im Wesentlichen auf eine
Zusammenfassung der wichtigsten Regelungsinhalte mietrechtlicher Reformen, siehe Moli-
nari, Die Tradition staatlicher Interventionen in den Mietwohnungsmarkt, 2021.

46 So etwa Börstinghaus, in: FS Bub, S. 283; Derleder, Zur Geschichte und zu den Per-
spektiven des sozialen Mietrechts, in: Artz (Hrsg.), 10 Jahre Mietrechtsreformgesetz, 2011,
S. 93; Hügemann, Die Geschichte des öffentlichen und privaten Mietpreisrechts vom Ersten
Weltkrieg bis zum Gesetz zur Regelung der Miethöhe von 1974, 1996; Lammel, in: FS Blank,
S. 713.

47 So in den Beiträgen von Honsell, AcP 186 (1986), 115; Lange, ZUR 2022, 67; Oestmann,
in: HKK-BGB III, 2013, §§ 535–580a; Sonnenschein, DWW 1992, 193; Wolter, Mietrechtli-
cher Bestandsschutz, 1984. Siehe aus jüngster Zeit zudem insbesondere die Habilitations-
schrift von Lange, Staatliche Wohnraumvorsorge, 2023.

48 Siehe zum geltenden Recht aus der Kommentarliteratur statt vieler nur Artz u.a., in:
Staudinger-BGB, Buch 2, Mietrecht 1 (Allgemeine Vorschriften); zur allgemeinen histori-
schen Entwicklung siehe aus der Fülle an Literatur nur Börstinghaus, WuM 2018, 610; Herr-
lein, NZM 2016, 1; Honsell, AcP 186 (1986), 115; Hügemann, Die Geschichte des öffentlichen
und privaten Mietpreisrechts vom Ersten Weltkrieg bis zum Gesetz zur Regelung der Miet-
höhe von 1974, 1996; Lammel, in: FS Blank, S. 713; Oestmann, in: HKK-BGB III, 2013,
§§ 535–580a, Rn. 92 ff.; Repgen, Die soziale Aufgabe des Privatrechts, 2001; Sonnenschein,
DWW 1992, 193.

49 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neugliederung, Ver-
einfachung und Reform des Mietrechts (Mietrechtsreformgesetz – MietRRefG) vom
9.11.2000, BT-Drucks. 14/4553, S. 35.

50 Ausnahmen bilden hier aus jüngerer Zeit die Arbeiten von Eller, Privatrecht in der
Wohnungskrise, in: Croon-Gestefeld u.a. (Hrsg.), Das Private im Privatrecht, 2022, S. 75 ff.;
Lange, Staatliche Wohnraumvorsorge, 2023; Schuldt, Mietpreisbremse, 2017; Kühling, Gen-
trifizierung als Rechtsproblem, 2021. Eine rechtsgebietsübergreifende Systembildung zu Ver-
gütungsregelungen findet sich außerdem bei Heitzer/Kaufhold, Der Staat 60 (2021), 353.
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bürgerlichen Recht konzentriert, ohne die Systematik der §§ 556d ff. BGB selbst
infrage zu stellen51. Weber merkt in seinem impulsgebenden Aufsatz zum „Mie-
tendeckel“ bloß an, der Gesetzgeber habe mit der „Mietpreisbremse“ 2015 auch
städte- und siedlungspolitische Ziele verfolgt, ohne diesen Aspekt näher zu be-
leuchten52.

Die rechtsgebietsübergreifende Betrachtung des Mietpreisrechts ermöglicht
insgesamt neue Perspektiven auf die zivilrechtliche Entwicklung. Aufgrund der
zahlreichen Gesetzesänderungen ist in der juristischen Forschung eine starke
Konzentration auf die Bewältigung aktueller legislativer Reformen zu beobach-
ten53. Grundsätzliche Rechtsfragen neigen durch den Fokus auf Einzelmaßnah-
men und den politischen Mieter-Vermieter-Dualismus häufig aus dem Blick zu
geraten.

Ein Schwerpunkt der Untersuchung liegt außerdem auf der verfassungsrecht-
lichen Behandlung der Wohnraummiete, insbesondere der Entwicklung der ei-
gentumsgrundrechtlichen Bezüge. Ebenso wie im Zivilrecht lässt sich in der
grundrechtlichen Forschung eine starke Konzentration auf jeweils aktuelle, zu-
meist politisch besonders umstrittene und in der Folge häufig dem Bundesver-
fassungsgericht vorgelegte Gesetzesnovellen beobachten. Während sich deshalb
eine Fülle von Literatur zu bereichsspezifischen Einschränkungen der Eigen-
tumsfreiheit im Wohnraummietrecht findet54, wird die wechselseitige Beeinflus-
sung von Verfassungs- und Zivilrecht nur selten in den Blick genommen55. Das

51 Fischer-Lescano/Gutmann, KJ 53 (2020), 3; Mayer/Artz, Öffentlich-rechtliche und pri-
vatrechtliche Aspekte eines „Mietendeckels“ für das Land Berlin, 2019, S. 24 ff.; Weber, JZ
2018, 1022; Wolfers/Opper, DVBl. 2019, 1446.

52 Weber, JZ 2018, 1026; am Rande berücksichtigt wird das bürgerlich-rechtliche Miet-
preisrecht des BGB unter dem Gesichtspunkt städtebaulicher Ziele bei Weigelt, Die wach-
sende Stadt als Herausforderung für das Recht, 2016, S. 285 ff. In einem Beitrag von Lörler
aus dem Jahr 2012 findet sich der punktuelle Hinweis, dass es sich bei Mietspiegeln auf der
Grundlage von Rechtsverordnungen um ein verwaltungsrechtliches Instrument handeln
könnte, siehe Lörler, NJ 2012, 327.

53 Zur „Mietpreisbremse“ 2015 siehe die Monographien von Frank, Die Mietpreisbremse,
2016; Gustorff, Mietpreisbremse und Bestellerprinzip, 2021; Schuldt, Mietpreisbremse, 2017.
Zur Mietrechtsreform 2001 siehe etwa Zeimes, Die Reform des Mietrechts, 2001.

54 Siehe aus der Aufsatzliteratur zur „Mietpreisbremse“ nur Blankenagel/Schröder/Spoerr,
NZM 2015, 1; Kreuter-Kirchhof, DÖV 2021, 103; Lange, DVBl 2015, 1551; Schuldt, in: FS
Börstinghaus, S. 369 ff.

55 Ausnahmen bilden hier etwa die Handbuchbeiträge von Depenheuer, Eigentum, in:
HGR V, 2013, § 111, und Leisner, Eigentum, in: HdStR VIII, 2013, § 173, zu Mietrecht und
Eigentumsfreiheit sowie die Dissertation von Schollmeier, Die Gewährleistung von ange-
messenem und bezahlbarem Wohnraum als Verfassungsfrage, 2020, mit Blick auf bezahlba-
ren Wohnraum als grundrechtliches Problem. Siehe im Hinblick auf das Phänomen der Gen-
trifizierung die Untersuchungen von Kühling, Gentrifizierung als Rechtsproblem, 2021, und
Weigelt, Die wachsende Stadt, 2016. Aus der Aufsatzliteratur genannt seien hier Derleder,
WuM 2013, 383; Farahat, JZ 2020, 602, sowie Shirvani, Eigentumsgrundrechtliche Bezüge des
Miet- und Wohnungseigentumsrechts, in: Brinkmann/ders. (Hrsg.), Privatrecht und Eigen-
tumsgrundrecht, 2016, S. 115.
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